
NOTDIENSTE

Bereitschaftsdienstpraxis im Klini-
kum Region Hannover, Krankenhaus
Neustadt, Lindenstr. 75, 31535
Neustadt a. Rbge; Mittwoch und
Freitag von 17-21 Uhr, Samstag,
Sonntag, Feiertag von 10-14 Uhr
und von 17-20 Uhr.

KRANKENTRANSPORTE
UND
BEHINDERTENFAHRTEN

Telefon: bundesweit 19222 und
Fahrdienst für nicht gehfähige Pa-
tienten bundesweit 116117; Mon-
tag, Dienstag, Donnerstag: ab 19
Uhr; Mittwoch, Freitag: ab 15 Uhr;
Samstag, Sonntag, Feiertage: ab 8
Uhr und jeweils bis 7 Uhr des darauf
folgenden Tages.

DIENSTBEREITE
APOTHEKEN

(So. ab 8.30 Uhr)
Am 20.9. Hölty-Apotheke, Havelse,
Höltyplatz 3-5. Am 21.9. Rosen-
Apotheke Dr. Erdal, Osterwald,
Hauptstr. 228. Am 22.9. Apotheke
im Centrum Kohake, Garbsen, Be-
renbosteler Str. 76 d. Am 23.9. St.
Georg-Apotheke, Havelse, Hanno-
versche Str. 51. Am 24.9. Kreuz-
Apotheke, Seelze, Hannoversche Str.
1. Am 25.9. Apotheke Auf der
Horst, Garbsen-Auf der Horst, Ori-
onhof 8. Am 26.9. Apotheke Am
Schwarzen See, Garbsen-Mitte,
Graf-Stauffenberg-Str. 1.

SPRECHZEITEN DER
SUCHTBERATUNGS- UND
SUCHTBEHANDLUNGS-
STELLE GARBSEN/SEELZE:

Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr in
Garbsen, Skorpiongasse 33. Jeden
ersten und dritten Mittwoch im Mo-
nat von 17 bis 18 Uhr in den Räu-
men der kath. Kirche Hl. Dreifaltig-
keit, Südstraße 9 in Seelze und nach
telefonischer Vereinbarung unter
der Nummer (05137) 78859.

BERATUNGSSTELLE
FÜR ERZIEHUNGS- UND
LEBENSFRAGEN

Am Osterberge 1, Altgarbsen;
Sprechzeiten montags bis donners-
tags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9
bis 13 Uhr; Telefon (05137) 73857;
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung, Hilfen für Schwange-
re, Schwangerschafts- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung.

OFFENE SPRECHSTUNDE
DER AWO-FRAUENBERA-
TUNG SEELZE/GARBSEN:

Jeden Montag von 11 bis 13 Uhr
und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr in
Seelze, Schillerstr. 2. Jeden Dienstag
von 10 bis 12 Uhr in Garbsen, Pla-
netenring 10. Weitere Termine nach
telefonischer Vereinbarung unter
(0152) 09895671 oder (0179)

flötenspiel auf humorvolle Wei-
se neu erfindet. Mit spektakulä-
rer Körperbeherrschung beein-
druckt Handstandartist Danilo
Marder, während Olena Weiss
mit ihrer Hula-Hoop-Darbietung
begeistert. Magische Momente
liefert das Duo Jay & Jade, das Il-
lusionen und Zauberkunst auf
höchstem Niveau präsentiert.
Den modernen Schlusspunkt
setzt das Duo Fusion mit einer
preisgekrönten LED-Jonglage.
Das Weihnachtsvarieté lässt sich

hervorragend mit einem Besuch
des nur wenige Schritte entfern-
ten Weihnachtsmarktes verbin-
den. In der festlich beleuchteten
Fußgängerzone erwarten die
Gäste unter anderem Glühwein,
Feuerzangenbowle, gebrannte
Mandeln sowie handwerklich
gefertigte Geschenkideen. Die
Vorstellungen am Sonnabend
finden um 15 und 19.30 Uhr, die
am Sonntag um 14 und 18.30
Uhr statt. Kinder bis einschließ-
lich 14 Jahre zahlen in den Nach-

mittagsvorstellungen 19 Euro.
Für das leibliche Wohl im Thea-
ter sorgt das Serviceteam der
„Villa Meyer“. Bereits vorab
können Theater-Boxen mit
Snacks und Getränken bestellt
werden. Auch im Foyer und in
der TheaterBar stehen Erfri-
schungenbereit, diegernemit in
den Saal genommen werden
dürfen. Weitere Infos und Ti-
ckets unter www.aquesto-
events.com. Tickethotline:
(0231) 9172290.

Bauchredner Andreas Römers hat einige schräge Typen im Gepäck. (c) 2024 Karel Koubek

Bauchredner, Flötenmann,
Zaubershow
Internationales Weihnachtsvarieté am 19. und 20. Dezember im Stadttheater Wunstorf

WUNSTORF. Bauchredner, Flö-
tenmann, Zaubershow und da-
nach auf den Weihnachts-
markt? Am Sonnabend und
Sonntag, 20. und 21. Dezember,
öffnet das Stadttheater Wuns-
torf seine Türen für das 19. Inter-
nationale Weihnachtsvarieté.
Aufgrund der großen Nachfrage
stehen erstmals vier Vorstellun-
gen auf dem Programm. Besu-
cher dürfen sich auf eine ab-
wechslungsreiche Show mit
international renommierten
Künstlern freuen. Durch den
Abend führt Bauchredner An-
dreas Römer, der bereits in Las
Vegas, Paris und Monte Carlo
aufgetreten ist. Für musikalische
Comedy sorgt „Flötenmann“
Gabor Vosteen, der das Block-

Das Duo Fusion ist vor zwei
Jahren Weltmeister geworden
und hat 28 Weltrekorde aufge-
stellt. Foto: Karel Koubek

Neue Trainingsanzüge für die
1. D-Jugend des Garbsener SC
Die 1. D-Jugendmannschaft des Garbsener SC darf sich über neue
Trainingsanzüge freuen: Michał Boros von der Debeka hat das Team
als Sponsor gewonnen. Damit reiht sich die Mannschaft in eine er-
freuliche Serie ein, denn es ist bereits das vierte Jugendteam im Raum
Garbsen und Seelze, welches von Michał Boros gefördert wird. Mit
seinem Engagement zeigt Michał Boros nicht nur sportliche Begeis-
terung, sondern auch eine enge Verbundenheit zur Region. Beson-
dersderNachwuchs liegt ihmdabei amHerzen:„Jugendmannschaf-
ten leisten einen wichtigen Beitrag für Gemeinschaft, Fairness und
Teamgeist. Es ist mir ein Anliegen, dies zu fördern“. Die neuen Trai-
ningsanzüge sind dabei mehr als nur ein einheitliches Outfit – sie
stärken das Gemeinschaftsgefühl und den Teamgeist der jungen
Fußballer. Für die Mannschaft bedeutet das Sponsoring zugleich
eine wertvolle Anerkennung ihres Einsatzes und eine zusätzliche
Motivation für die gerade gestartete Saison. Das Foto zeigt die 1. D-
Jugendmannschaft des Garbsener SC in ihren neuen Trainingsanzü-
gen mit Sponsor Michal Boros und Trainer Birger Bätje. Foto: privat

Trennungs- und Scheidungsgruppe für Frauen in Garbsen
GARBSEN/REGION. Die Frau-
enberatung Seelze und Garbsen
der AWO Region Hannover or-
ganisiert ein Gruppenangebot
für Frauen, die sich trennen oder

scheiden lassen (wollen). „Eine
Trennung oder Scheidung ist
eine grundlegende Verände-
rung der Lebenssituation. Viele
Frauen fühlen sich in dieser Pha-

se von neuen Aufgaben über-
wältigt. Umso wichtiger ist es,
Unterstützung zu erfahren“,
sagt AWO Frauenberaterin Pe-
gah Metje.

Die Trennungs- und Schei-
dungsgruppe bietet die Mög-
lichkeit, Frauen in ähnlichen Si-
tuationen kennenzulernen, Er-
fahrungen auszutauschen und
Informationen zu erhalten. In
der angeleiteten, geschlossenen
Gruppe geht es darum, Kraft-
quellen und Ressourcen (wieder)
zu entdecken, Selbstfürsorge zu
stärken und innere Sicherheit
aufzubauen.

Vorgesehen sind insgesamt
sechs Treffen, beginnend am
Mittwoch, 1. Oktober, um 18
Uhr. Anschließend trifft sich die
Gruppe wöchentlich von 18 bis
20 Uhr in den Räumen der Frau-
enberatungsstelle in Berenbos-
tel, Hermann-Löns-Straße 30.

Eine Anmeldung ist erforder-
lich per E-Mail an frauenbera-
tung.seelzegarbsen@awo-han-
nover.de oder telefonisch unter
(05137) 1434696 oder 0176-
55066366.

Anmeldeschluss ist der 22.
September. Das Angebot ist kos-
tenfrei.

Feierabendtour mit
dem ADFC
GARBSEN . Zu einer Feier-
abendtour ab Garbsen lädt der
ADFC Mitglieder und Gäste am
24. September ein. Start ist um
16 Uhr am Kastanienplatz in Alt-
garbsen. Als Ziel ist der Hafen-
blick in Seelze geplant. Rippchen
essen satt steht auf der Speise-
karte. Die Strecke ist zirka 30 Ki-
lometer lang und führt durch
das abendliche Garbsener Land.
Es wird mit mäßiger Geschwin-
digkeit gefahren. Die Teilnahme
ist kostenlos. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Nähere In-
formationen bei Peter Germe-
roth unter Telefon (0160)
7550460.

Deutsche
Meisterschaft
„Catan“

LETTER. Am Samstag, 4. Okto-
ber, findet im Jugendbildungs-
haus Letter, Klöcknerstraße 15,
die Deutsche Catan-Meister-
schaft statt. Catan (ehemals
Siedler von Catan) ist ein Brett-
spielklassiker von 1995. Dabei
geht darum, in Interaktion mit
anderen Menschen zu treten, in-
dem man Rohstoffe handelt, um
somit Straßen, Siedlungen,
Städte zu bauen und Aktions-
karten zu kaufen, um somit vor
den Anderen zehn Siegpunkte
zu erreichen und das Spiel damit
zu gewinnen. Voraussetzungen
für die Teilnahme sind Spaß am
Catan, dass die Spielregeln be-
kannt sind und Catan bereits ge-
spielt wurde. Organisator Silas
Elkarra lädt Anfänger und Erfah-
rene ab zehn Jahren zu diesem
Turnier ab 11 Uhr ein. Das Start-
geld beträgt 5 Euro. Weitere In-
formationen sind bei ihm erhält-
lich nach einer E-Mail an siedeln-
mitsilas@gmx.de.

Ortsfeuerwehr
Stelingen überprüft
Hydranten

STELINGEN. Die Ortsfeuer-
wehr Stelingen führt am Sams-
tag, 27. September, die jährli-
che Überprüfung der Hydran-
ten in Stelingen durch. Es kann
zu vorübergehenden Trübun-
gen des Trinkwassers in Stelin-
gen kommen.

Diese sind gesundheitlich un-
bedenklich.

4493417 und frauenberatung.seel-
zegarbsen@awo-hannover.de. Die
Beratung ist kostenfrei, vertraulich
und auf Wunsch anonym.

MÄDCHEN UND FRAUEN-
ZENTRUM GARBSEN E.V.

Beratung bei Krisen, Trennung, All-
gemeinen Lebensfragen und häusli-
cher Gewalt. Planetenring 10,
30823 Garbsen, Telefon (05137)
122221, E-Mail info@frauenzent-
rum-garbsen.de; Beratung ohne Ter-
min montags 15-17 Uhr, mittwochs
15-18 Uhr, ansonsten mit Termin
nach telefonischer Absprache.

TIERÄRZTLICHER
NOTDIENST

für Kleintiere von Samstag 12 Uhr
bis Montag 7 Uhr, Telefon (05072)
7700288.
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So erreichen Sie uns

Private Kleinanzeigen
Tel.: 0800 - 154 42 33 *kostenlose Servicenummer
kleinanzeigen@wochenblaetter.de

Familienanzeigen
Tel.: 0800 - 154 42 33 *kostenlose Servicenummer
familienanzeigen@madsack.de

Sie haben keine Zeitung erhalten?
Bitte teilen Sie uns das über den Button „Zeitung nicht erhalten“
auf unserer Website www.umschau-garbsen.de mit.

Redaktion:
redaktion@umschau-online.de
Gewerbliche Anzeigen / Prospektbeilagen:
Herr Marcus Hoffmann
Tel.: 05131 - 46 72 70, Mobil: 0151 - 15 99 43 81
m.hoffmann@madsack.de

Bekanntmachungen von Sitzungen der Stadt Seelze
Donnerstag, 25.09.2025, 19:00 Uhr, öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Rates
der Stadt Seelze, Seelze, Regenbogenschule, Mensa
Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, der Beschlussfähig-
keit sowie der Tagesord-nung/Genehmigung des Protokolls Nr. 33 aus der Sitzung vom
28.08.2025/Bericht über Beschlüsse aus dem Ver-waltungsausschuss/Mitteilungen des
Bürgermeisters/Einwohnerfragestunde (max. 30 Minuten)/Allgemeine Be-schlüsse:/Umset-
zung Verkehrskonzept Humboldtstraße zur Sicherung der Schulwege./Radverkehrskonzept
der Stadt Seelze / Radverkehrskonzept Änderungsantrag zu XVIII/0771; hier: Antrag der
Fraktion Bündnis 90 Die Grü-nen im Rat der Stadt Seelze/Radverkehrskonzept der Stadt
Seelze/Radverkehrskonzept der Stadt Seelze - erste Maßnahmen/Kommunale Wärmepla-
nung für die Stadt Seelze- Beschluss über Stellungnahmen- Beschluss des kommunalen
Wärmeplans/Sachstandsbericht der Verwaltung zur Entwicklung des Baugebiets Gümmer-
West/Zu-standserfassung und -bewertung des Straßennetzes der Stadt Seelze/Teilnahme
am Sirenenförderprogramm 2.0 der Region Hannover sowie Bereitstellung von Finanzmitteln
im Rahmen der Vorfinanzierung/Festlegung von mög-lichen Maßnahmen und Bereitstellung
von Haushaltsmitteln/Festsetzung des Wahltermins für die Direktwahl eines Bürgermeisters/
einer Bürgermeisterin in der Stadt Seelze/Anträge:/Einrichtung sanitärer Anlagen am Grill-
platz Let-ter; hier: Antrag der CDU-Fraktion im Ortsrat Letter/Einrichtung sanitärer Anlagen
am Grillplatz Letter; hier: Stel-lungnahme der Verwaltung/Einrichtung sanitärer Anlagen am
Grillplatz Letter; hier: Ergänzende Stellungnahme der Verwaltung/Annahme von Spenden/
Mitteilungen/Anfragen/Schließen der öffentlichen Sitzung
Die vollständigen Tagesordnungen sowie die dazugehörigen Beschlussvorlagen kön-
nen im Rathaus Seelze während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Sie haben
aber auch die Möglichkeit, sich auf un-serer Internetseite www.seelze.de/Bürgernah/
Politik/Ratsinfosystem zu informieren.

Bekanntmachung
Stadt Seelze, den 17.09.2025

Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Ortsdurchfahrt

Gümmer - K 356 (Stadt Seelze)

Der Fachbereich Verkehr der Region Hannover hat als zuständige Straßenbau-

behörde hat gemäß § 38 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) – i. V.

m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) - für das o.a. Bauvorhaben die

Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Im Ortsteil Gümmer der

Stadt Seelze soll die Osnabrücker Landstraße (K 356) in einem insgesamt 1,47 km

langen Abschnitt (vom Ortseingang in Richtung Wunstorf / B 441 bis Ortseingang

Richtung Lohnde) ausgebaut werden. Für den Umbau ist eine vollständige Er-

neuerung des Fahrbahnaufbaus und eine Neuordnung des Querschnitts geplant.

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine gemeinschaftliche Planung

der Stadt Seelze und der Region Hannover. Die Straße ist eine wichtige Verbin-

dung der Ort-steile von Seelze an die B 441. Durch den Ausbau soll eine bar-

rierefreie Nutzung des Straßenraumes für alle Verkehrsteilnehmer möglich sein.

Da die Fahrbahndecke zum Planungszeitpunkt auf der gesamten Strecke durch

Risse, Flickstellen und Aufbrüche gekennzeichnet ist, werden ab Station 750 Teil-

abschnitte der Straße saniert bzw. der Oberbau stellenweise komplett erneuert.

Durch den geplanten Ausbau der K 356 werden sowohl unversiegelte Flächen ver-

siegelt als auch vorhandene versiegelte Flächen entsiegelt und zu straßennahen

Grünflächen umgestaltet. Am Fahrbahnrand werden die vorhandenen Bäume zwi-

schen Fahrbahn und Gehweg im Zuge der Baumaßnahme erhalten. Zur Realisie-

rung des Umbaus ist im westlichen Abschnitt bis Station 520 eine Verbreiterung

der Fahrbahn um ca. 1 m auf eine Breite von 7,75 m vorgesehen. Für den Rad-

verkehr ist hier am Fahrbahnrand beidseitig ein 1,5 m breiter Schutzstreifen vor-

gesehen. Von Station 520 bis zum Bauende am Ortsausgang in Richtung Lohnde

soll die Straße auf eine Breite von 6,5 m verengt werden. Ausgenommen hiervon

ist ein kurzer Abschnitt ab der Stichstraße „Rote Reihe“, wo die Fahrbahnbrei-

te zukünftig 6,25 m betragen soll. Im östlichen Teilabschnitt ist in Fahrtrichtung

Osten ein einseitiger Radfahrstreifen mit einer Breite zwischen 1,5 m und 1,75 m

vorgesehen. Für den fußläufigen Verkehr sind beidseitig durchgängige Gehwege

vorgesehen. Deren Breite, inklusive des Seitenraumes, variiert zwischen 1,00 m

und 3,25 m.

Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung gem. § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG).

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Kompensati-

onsmaßnahmen werden Grundstücke in der Gemarkungen Gümmer beansprucht.

Für die Veröffentlichung im Internet gilt § 27 b des Verwaltungsverfahrensgeset-

zes Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt demnach in der Zeit vom

22.09.2025 bis zum 06.10.2024 einschl. im Internet unter www.bekanntmachun-

gen.region-hannover.de zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Als andere Weise im

Sinne des § 27 b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 VwVfG liegen die Planfeststellungsunterlagen im

o.g. Zeitraum auch in den Diensträumen der Stadtverwaltung Seelze

während der Dienststunden montags bis donnerstags von 8:30 bis 15:30 und

freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Die vorliegenden Planunterlagen enthalten neben einem Merkblatt zur Planfest-

stellung sowie den Informationen zur Datenverarbeitung im Planfeststellungs-

verfahren: Erläuterungsbericht, Übersichtskarte, Übersichtslageplan, Lagepläne,

Grunderwerbspläne nebst -verzeichnis, Regelungsverzeichnis, Straßenquer-

schnitte, Leitungsbestandspläne und Umweltfachliche Untersuchungen (mit Er-

läuterungsbericht und Landschaftspflegerischem Begleitplan – Bestands- und

Konfliktplan).

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das

ist bis zum 20.10.2025 (einschl.), bei der Region Hannover – Team Baurecht

und Fachaufsicht – Höltystraße 17 – 30171 Hannover – (Anhörungsbehörde)

oder bei der Stadt Seelze, Rathausplatz 1, Abteilung Verwaltung Mobilität und

Umwelt, Zimmer 213, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Nie-

derschrift er-heben. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und

das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Ein-

wendungsfrist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen

Titeln beruhen, gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG für das Verwaltungs- und

Klageverfahren aus-geschlossen. Dies gilt auch für Einwendungen und Stellung-

nahmen der Vereinigungen. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf

Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Tex-

te eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift

versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter

der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendun-

gen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Ver-

einigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans.

3. Im Einzelfall kann die Anhörungsbehörde von der Durchführung eines Erörte-

rungstermins gemäß § 38 Abs. 4 Nr. 5 NStrG absehen. Dies kann z.B. dann

der Fall sein, wenn sich Einwendungen durch Zusagen des Vorhabensträgers

erledigt haben oder aber erkennbar ist, dass Gegensätze nicht mehr außer-

halb einer verwaltungsgerichtlichen Entscheidung befriedet werden können.

Der Verzicht auf den Erörterungstermin steht im pflichtgemäßen Ermessen der

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde.

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden.

Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw.

bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin geson-

dert benachrichtigt (§ 17 VwVfG). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vor-

zunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung

ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der An-

hörungsbehörde zu geben ist.

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne

ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörte-

rungstermins beendet.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und

Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung

entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem

Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, son-

dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des An-

hörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zu-

stellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und

diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-

men sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen nach

§ 24 Abs. 4 NStrG und die Veränderungssperre nach § 29 Abs. 1 NStrG in Kraft.

8. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Aufgrund der seit dem

25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass im Rah-

men der Beteiligung der Öffentlichkeit im o.g. Planfeststellungsverfahren die

erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten

ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren von der Anhörungs- und

Planfeststellungsbehörde (Region Hannover – Team 63.01 Baurecht und Fach-

aufsicht, Höltystr. 17, 30171 Hannover, E-Mail: 63.01.Planfeststellung@region-

hannover.de) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen

Daten werden benötigt, um die Betroffenheit beurteilen zu können. Sie werden

so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewah-

rungsfristen für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Daten können an den

Vorhabenträger und sei-ne mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellung-

nahmen weitergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche

und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung

gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO. Weitere Informationen finden Sie unter:

U00.1 Merkblatt zum Datenschutz.

Im Auftrag

Masthoff

Bürgermeister
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